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§207
Vernichtung und Beiseiteschaffen 

von Waffen und Sprengmitteln

(1) Wer Schußwaffen, Munition oder 
Sprengmittel, zu deren Führung, Gebrauch 
oder Verwaltung er berechtigt ist, unbefugt 
vernichtet, unbrauchbar macht, einem an
deren überläßt oder auf andere Weise bei
seite schafft, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

(2) Wer Schußwaffen, Munition oder 
Sprengmittel, zu deren Führung, Gebrauch 
oder Verwaltung er berechtigt ist, in be
deutendem Umfang oder solche mit hoher 
Feuer- oder Sprengkraft unbefugt vernich
tet, unbrauchbar macht, einem anderen 
überläßt oder auf andere Weise beiseite 
schafft, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter zwei Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§208
Waffen- und Sprengmittelverlust

(1) Wer fahrlässig Schußwaffen, Muni
tion oder Sprengmittel, zu deren Führung, 
Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt 
ist, abhanden kommen läßt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft. In

leichten Fällen kann von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit abge
sehen werden.

(2) Hat der Täter Schußwaffen, Muni
tion oder Sprengmittel in bedeutendem 
Umfang oder solche mit hoher Feuer- oder 
Sprengkraft oder in besonders verantwor
tungsloser Art und Weise fahrlässig abhan
den kommen lassen, wird er mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

§209
Einziehung

Waffen, wesentliche Teile von Waffen, 
Munition oder Sprengmittel, deren Her
stellung, Beschaffung, Lagerung oder Be
sitz strafbar ist, sind ohne Rücksicht auf 
Rechte Dritter durch die Untersuchungs
organe einzuziehen.

Hinweis: Vgl. auch §88 Abs. 2 StPO; 
§ 7 Abs. 3 EGSfcGB/StPO, abgedr. unter 
Reg.-Nr. 2; zur Einziehung von Waffen 
und Munition außerhalb eines Strafver
fahrens vgl. § 13 Abs. 4 des Gesetzes vom
11. 6. 1968 über die Aufgaben und Befug
nisse der DVP (GBl. I Nr. 11 S. 232) i. d. F. 
des Gesetzes vom 24. 6. 1971 über die Neu
fassung von Regelungen über Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen staatlicher Organe 
(GBl. I Nr. 3 S. 49).
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§210
Wahlbehinderung 1

(1) Wer einen Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik von der Aus
übung seines verfassungsmäßigen Wahl
rechts zur Wahl der Volkskammer oder zu 
den örtlichen Volksvertretungen oder sei
nes Rechts auf Teilnahme an einer Volks
befragung oder einem Volksentscheid durch 
Gewalt, Drohung mit Gewalt, Täuschung 
oder andere die Entscheidungsfreiheit be

einträchtigende Mittel abhält, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§211
Wahlfälschung

(1) Wer als Mitglied einer Wahlkommis
sion oder als ein in ihrem Auftrag Han
delnder das Ergebnis einer Wahl zur 
Volkskammer, zu den örtlichen Volksver
tretungen, eines Volksentscheids oder einer 
Volksbefragung verfälscht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.


